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§ 3 NAG Sachliche Zustandigkeit

NAG - Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.12.2025

1. (1)Behorde nach diesem Bundesgesetz ist der ortlich zustéandige Landeshauptmann. Der Landeshauptmann
kann, wenn dies im Interesse der Einfachheit, ZweckmaRigkeit oder Sparsamkeit der Verwaltung gelegen ist, die
Bezirksverwaltungsbehdrden mit Verordnung ermachtigen, alle oder bestimmte Falle zu entscheiden.

2. (2)Uber Beschwerden gegen Entscheidungen nach diesem Bundesgesetz entscheidet das 6rtlich zusténdige
Verwaltungsgericht des Landes. Eine schriftliche Ausfertigung des Erkenntnisses oder des Beschlusses ist auch
dem Bundesminister fUr Inneres zuzustellen.

3. (3)Wird ein Antrag im Ausland gestellt @ 22), ist die Ortlich zustandige Berufsvertretungsbehdrde zur
Entgegennahme des Antrags zustandig. Gegen die Einstellung eines Verfahrens aus formalen Griinden gemaR
§ 22 Abs. 2 ist kein ordentliches Rechtsmittel zul3ssig.

4. (4)Strafbehodrde in den Fallen des § 77 ist die ortlich zustandige Bezirksverwaltungsbehdrde.

5. (5)Der Bundesminister fur Inneres kann die Erteilung eines Aufenthaltstitels & 8) und die Ausstellung einer
Dokumentation des unionsrechtlichen Aufenthalts- und Niederlassungsrechts (8 9) in Ausibung seines
Aufsichtsrechtes nach & 68 Abs. 4 Z 4 AVG mit Bescheid als nichtig erklaren, wenn die Erteilung oder Ausstellung

1. 1.trotz Vorliegens eines Erteilungshindernisses gemal3§ 11 Abs. 1 Z 1, 2 oder 4 oder
2. 2.trotz Fehlens einer besonderen Voraussetzung des 2. Teiles erfolgte oder
3. 3.durch Falschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine gerichtlich strafbare Handlung herbeigefiihrt
oder sonst wie erschlichen worden ist.
In den Fallen der Z 1 und 2 ist die Nichtigerklarung nur binnen drei Jahren nach Erteilung oder Ausstellung
zulassig.

In Kraft seit 19.10.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/77
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/68
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/11
file:///

	§ 3 NAG Sachliche Zuständigkeit
	NAG - Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz


